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RECHTSGRUNDLAGEN
1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
    geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
2. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)
3. Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3
    des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)
4. Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S.
    588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663) 
5. Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U),
    zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 2020 (GVBl. S. 34) VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Hepberg hat am 09.09.2020 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans "Solarpark Nord-Ost" beschlossen.
Der Beschluss wurde ortsüblich durch Aushang am 08.12.2020  bekanntgegeben. (§2 Abs. 1 BauGB) 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 03.12.2020 
hat von 15.12.2020 bis 22.01.2021 stattgefunden.
Auf die Beteiligung wurde durch Bekanntmachung durch Aushang am 08.12.2020 hingewiesen. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für 
den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 03.12.2020 hat mit Mail 
vom 14.12.2020 bis 22.01.2021 stattgefunden. 

4. Die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Bürger- und Fachstellenbeteiligung wurden 
in der Sitzung des Gemeinderates Hepberg am 04.03.2021 behandelt und abgewogen. In gleicher 
Sitzung wurde der Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB gefasst.

5. Vom 17.03.2021 bis 21.04.2021 hat der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit der 
Begründung einschließlich des Umweltberichtes in der Fassung vom 04.03.2021 im Rathaus der 
Gemeinde Hepberg öffentlich ausgelegen. Die Auslegung wurde durch Aushang am 10.03.2021 
ortsüblich bekanntgegeben. (§3 Abs. 2 BauGB).

6. Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf  des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit der Begründung einschließlich des Umweltberichtes in der Fassung vom 
04.03.2021 hat gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Mail vom 09.03.2021 mit Bitte um Stellungnahme bis 
16.04.2021 stattgefunden.

7. Die eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen Bürger- und Fachstellenbeteiligung wurden in 
der Sitzung des Gemeinderates Hepberg am 06.05.2021 behandelt und abgewogen. In gleicher Sitzung 
wurde der Beschluss zur erneuten verkürzten Auslegung gefasst.

8. Erneute, verkürzte öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die erneute Beteiligung der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange für den überarbeiteten 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 06.05.2021 hat mit Mail vom 
07.05.2021 bis 21.05.2021 stattgefunden. 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 06.05.2021 wurde mit der 
Begründung gemäß § 4a Absatz 3 BauGB mit der Bekanntmachung vom 07.05.2021 in der Zeit vom  
14.05.2021 bis 28.05.2021 öffentlich ausgelegt. Aufgrund eines Formfehlers in der Bekanntmachung 
wurde diese verkürzte öffentliche Auslegung wiederholt mit Bekanntmachung vom 31.05.2021 in der Zeit 
von 08.06.2021 bis 22.06.2021.

9. Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen wurden in der Sitzung am ______.2021 behandelt und 
abgewogen.

10. Mit Beschluss vom ______.2021 hat der Gemeinderat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
der Begründung einschließlich des Umweltberichtes in der Fassung vom ______.2021 gemäß § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen und den Bebauungsplan ausgefertigt.

                                                 (Siegel)

Hepberg, den ______________                        ____________________________
                                          Raimund Lindner,  1. Bürgermeister

 
11. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ______________ gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Solarpark 
Nord-Ost" ist damit in Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

                  
                                                 (Siegel)

Hepberg, den ______________                        ____________________________
                                          Raimund Lindner,  1. Bürgermeister

SO
PV

4.2.2 Private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB; nicht durch Pflanzgebote belegte 
Randstreifen mindestens für die Nutzungsdauer der Anlage zu erhalten

Maßnahme: 
Ansaat mit zertifiziertem Regiosaatgut des Ursprungsgebietes 14, (z.B. Hochstaudenfluren) 
oder Untersaat der Gehölzpflanzungen
Bei nachgewiesener Nicht-Erhältlichkeit des Saatguts im Handel sind nach vorheriger 
Abstimmung mit der UNB alternative Herkuftsgebiete zulässig.

Pflege: 
einmalige Mahd der Flächen pro Jahr im Herbst (frühester Mahdzeitpunkt: 01. Sept).
dabei Belassen von ca. 1/5tel der Flächen ohne Mahd, Flächen ohne Mahd jährlich 
wechselnd
Das Mähgut ist nicht zwingend abzufahren.

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik" (§ 11 Abs. 2 BauNVO) als 
Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

- Interims-Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB bis zur endgültigen 
Betriebseinstellung; Folgenutzung: Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB
Im Pacht- und Durchführungsvertrag wird der Vorhabensträger nach Stilllegung der Anlage 
zum kompletten Rückbau der Anlage mit allen ihren ober- und unterirdischen Teilen 
verpflichtet. Mit dem Rückbau erlischt die Ausgleichsverpflichtung. Die Fläche ist wieder einer 
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.

2. Maß der baulichen Nutzung

1.3 Baugrenze 
Innerhalb der Baugrenze zulässig sind die unter 1.2 genannten baulichen Anlagen und 
Zulässigkeiten

Höhe baulicher Anlagen und Einrichtungen:
Die Höhenangaben sind bezogen auf ein gleichmäßig geneigtes natürliches Gelände. 
Geländeveränderungen, Abgrabungen und Auffüllungen werden nicht vollzogen. 
Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt mit dem Dach, 
bzw. der obersten Kante der Modulbauwerke.

Zulässige Maximalhöhen: 
- Solarmodule bis zu einer Normbauhöhe von max. 3,00 m inkl. Unterkonstruktion 
- Wandhöhe der sonstigen für den Betrieb der PV-Anlage erforderlichen baulichen Anlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO maximal 4,0 m.
- Höhe der Einfriedung max. 2,50 m

3. Einfriedungen

Einfriedung / Zaunanlage: Fläche innerhalb der Einzäunung (= Basisfläche)
3.1 Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen.
3.2 Sockelmauern sind nicht zulässig. Zaunsäulen sind als Einzelfundamente auszubilden.
3.3 Für die Einfriedung sind nur Maschendrahtzäune mit Übersteigschutz zulässig.
3.4 Um Kleintieren das Durchqueren der Anlage zu ermöglichen, ist mit der Zaununterkante 
erst ab 0,10 m über dem Erdreich zu beginnen.
3.5 Lage des Zauns außerhalb der Pflanzflächen.

2.2

4. Grünordnung und Ausgleichsflächen

4.2.1 Basisfläche / eingezäunte Fläche:
Ansaat der nicht von Modulen überstellten Flächen mit zertifiziertem Regiosaatgut des 
Ursprungsgebietes 14, 
Bei nachgewiesener Nicht-Erhältlichkeit des Saatguts im Handel sind nach vorheriger 
Abstimmung mit der UNB alternative Herkuftsgebiete zulässig.

unter den Modulen: Selbstbegrünung durch Sukzession; keine Bodenbearbeitung nach 
Fertigstellung des Solarparks, Sukzessionsbeginn nach Ende der Bodenarbeiten

Pflege: 
Ein- bis zweimalige Mahd mit 1. Schnittzeitpunkt nach dem 20. Juni, alternativ Beweidung
Mähstreifen unmittelbar vor den Modulen dürfen zur Verhinderung von Schattenwurf häufiger 
gemäht werden. 
Das Mähgut ist nicht zwingend abzufahren. 

Alle Begrünungs- und Pflanzmaßnahmen sind vor oder bis zur Fertigstellung der 
Baumaßnahme, jedoch spätestens in der auf die nach Beginn der Stromeinspeisung 
folgenden Pflanzperiode bis 30. November anzulegen. 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

maximal zulässige GRZ = 0,8
Für die Ermittlung der Grundflächenzahl ist die Fläche des Geltungsbereichs ohne die 
festgesetzten Ausgleichsflächen gemäß Punkt 6 maßgeblich. 
Bei der Berechnung der Grundfläche sind die jeweils von den Modulen in senkrechter 
Projektion und sonstigen baulichen Anlagen überragten Flächen anzurechnen.

GRZ 
0,8

2.1

4.2.3 Private Grünfläche - Zweckbestimmung Randeingrünung
Pflanzung einer einreihigen Hecke - Pflanzabstand in der Reihe: 1,0 m;
Der Grenzabstand von 2,0 m zu den angrenzenden Flurwegen bzw. 4,0 m zu den 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist bei der Pflanzung einzuhalten. 
Ein dauerhafter Rückschnitt zur Höhenbegrenzung auf max. 3,50 m Höhe wegen einer 
möglichen Verschattung der Module ist zulässig.
Zulässige Arten gem. Pflanzliste unter Punkt 4.1.3 in der Mindestqualität 2x verpflanzte             
Sträucher, mind. 60-80 cm Höhe.
Randeingrünungen dürfen an gekennzeichneter Stelle auf einer Breite von 6 m für die Zufahrt 
zum Tor unterbrochen werden.

Pflege der Gehölzpflanzungen:
Sämtliche Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft mind. bis zur endgültigen 
Betriebseinstellung der Anlage zu erhalten. Ausgefallene Pflanzungen sind bis zur Abnahme 
nach Fertigstellung der mind. 2-jährigen Entwicklungspflege in der jeweils nächsten 
Pflanzperiode zu ersetzen. 

1.2 Zulässig im Sonstigen Sondergebiet sind: 
- bauliche Anlagen zur Erzeugung und Zwischenspeicherung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Modultische mit dezentralen Wechselrichtern, Elektrofunktionsgebäude 
für Trafos, Speicher und zentrale Wechselrichter, Schalt- und Übergabestationen) 
- Verkehrsflächen und notwendige Stellplätze in wassergebundener Bauweise
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
- Versorgungsleitungen
- Einfriedungen
- Module sind nur in aufgeständerter Form mit Modultischen ohne oberirdische Fundamente 
zulässig.
- Module sind nur in blendarmer Ausführung zulässig. 
- Zulässige Modulneigung 10° - 25°
- Unzulässig ist eine Beleuchtung der Anlage.

4.1.1

4.1.2

Die Ausbringung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln (lnsektizide und Fungizide) auf 
allen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches ist unzulässig .

4.1.4

4.2 Grünordnung: Minimierungsmaßnahmen

Für sämtiche Pflanzungen (Randeingrünung und Ausgleichsflächen) ist ausschließlich 
gebietsheimisches Pflanzmaterial des Vorkommensgebiets 5.2 (Schwäbische und Fränkische 
Alb) zulässig. 

Pflanzliste:
Bäume 1. Ordnung Bäume 2./3. Ordnung
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica   Buche Malus sylvestris Wild-Apfel
Quercus robur   Stiel-Eiche Pyrus pyraster Wild-Birne
Betula pendula   Sand-Birke Sorbus aucuparia Vogelbeere
Prunus avium  Vogel-Kirsche
Ulmus-laevis Flatter-Ulme

Sträucher
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Cornus mas Kornellkirsche Rosa arvensis Feld-Rose
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Rosa canina Hunds-Rose
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Salix caprea Sal-Weide
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn Salix purpurea Purpur-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ligustrum vulgaris Gemeiner Liguster Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Prunus spinosa Schlehe Viburnum opulus Gew. Schneeball

4.1.3

4.1 Allgemeine Festsetzungen

1.4

Umgenzung von Flächen, innerhalb derer eine Bebauung verboten ist
Anbauverbotszone der Autobahn (40 m Abstand vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn der Autobahn) 
Zufahrten sind zur als unbefestigte Grünwege zulässig.

1.4

landwirtschaftlich genutztes Grünland
Ansaat mit landwirtschaftlicher Gründlandmischung, keine Anrechnung als Ausgleichsfläche

Umwandlung der Ackerfläche in extensiv genutztes Dauergrünland: 
Ansaat mit einer zertifizierten regionalen Saatgutmischung mit mindestens 50 % Kräutern des 
Ursprungsgebietes 14 Fränkische Alb, 
Bei nachgewiesener Nicht-Erhältlichkeit des Saatguts im Handel sind nach vorheriger 
Abstimmung mit der UNB alternative Herkuftsgebiete zulässig.

Pflege:
keine Dünge- oder Pflanzenschutzmaßnahmen, kein Walzen nach dem 15.03.; 
Mahd im 1. Jahr der Ansaat: Aushagerungsmahd 3-4 x jährlich mit Abfuhr des Mähguts 
(keine Mulchmahd, keine Schlegelmahd) 
Langfristige Pflege:  2-schürige Mahd nach dem  01.07. und nach dem 15.09. 
jeweils mit Abfuhr des Mähguts
Alternativ: Mahd 1 x jährlich im Herbst mit Abfuhr des Mähguts
jährlich wechselnde Sukzessionsinseln ohne Mahd auf 1/5tel der Fläche

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft: Ausgleichsflächen mit Nr. 
Zuordnung der Ausgleichsflächen zum Sondergebiet "Solarpark Nord-Ost" gem. § 9 Abs. 1a 
Satz 2 BauGB
Meldung dieser Flächen ans Ökoflächenkataster erforderlich.

Private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB; nicht durch Pflanzgebote belegte 
Randstreifen mindestens für die Nutzungsdauer der Anlage zu erhalten

Maßnahme: 
Ansaat mit zertifiziertem Regiosaatgut des Ursprungsgebietes 14, (z.B. Hochstaudenfluren) 
oder Untersaat der Gehölzpflanzungen
Bei nachgewiesener Nicht-Erhältlichkeit des Saatguts im Handel sind nach vorheriger 
Abstimmung mit der UNB alternative Herkuftsgebiete zulässig.

Pflege: 
einmalige Mahd der Flächen pro Jahr im Herbst (frühester Mahdzeitpunkt: 01. Sept).
dabei Belassen von ca. 1/5tel der Flächen ohne Mahd, Flächen ohne Mahd jährlich 
wechselnd
Das Mähgut ist nicht zwingend abzufahren.

5. Sonstige Planzeichen

Verkehrsflächen: Zufahrt mit Einfahrtsbereich
Tore Breite max. 6,0 m

5.1

4.3.1 A1 A3bis

4.2.3 Private Grünfläche - Zweckbestimmung Randeingrünung
Pflanzung einer einreihigen Hecke - Pflanzabstand in der Reihe: 1,0 m;
Der Grenzabstand von 2,0 m zu den angrenzenden Flurwegen bzw. 4,0 m zu den 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist bei der Pflanzung einzuhalten. 
Ein dauerhafter Rückschnitt zur Höhenbegrenzung auf max. 3,50 m Höhe wegen einer 
möglichen Verschattung der Module ist zulässig.
Zulässige Arten gem. Pflanzliste unter Punkt 4.1.3 in der Mindestqualität 2x verpflanzte             
Sträucher, mind. 60-80 cm Höhe.
Randeingrünungen dürfen an gekennzeichneter Stelle auf einer Breite von 6 m für die Zufahrt 
zum Tor unterbrochen werden.

4.2.4 Pflanzung von Kletterpflanzen entlang des Zauns bei Flächen ohne Randeingrünung oder 
ohne angrenzenden Ausgleichsflächen mit Gehölzpflanzungen: 1 Pflanze je 3m
z.B. Clematis spec., Wilder Wein, Hopfen, Efeu, Winter-Jasmin

5.2

0,8

3,00 m

4,00 m 

2,50 m

GRZ

GHMod

GHGeb

GHZaun

SO PHOTOVOLTAIK Nutzungsschablone

GRZ = Grundflächenzahl

GHMod = maximale Gesamthöhe der Module

GHGeb = maximale Gesamthöhe der  Gebäude

GHZaun = maximale Gesamthöhe Zaun

Höhen gemessen ab natürlicher Geländehöhe

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Zweckbestimmung Private Zufahrt

Die aus Kies auszuführenden Montageflächen, Fahrwege und Zufahrten sollen sich durch 
natürlichen Samenflug zu Magerrasen entwickeln, eine Pflege durch Mahd ist zulässig.

4.2.5

4.3.2

Ausgleichsflächen A1 - A2 Entwicklung extensiver Grünlandflächen

4.3 Grünordnung: Ausgleichsflächen

Pflanzung einer dreireihigen Hecke mit vorgelagertem Saum
Der Pflanzabstand beträgt 1,5 x 1,5 Meter im Versatz. Der Grenzabstände zu den westlich 
angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücken beträgt gem. Art. 48 AGBGB 4 m.
Zulässige Arten gem. Pflanzliste unter Punkt 4.1.3 in der Mindestqualität 2x verpflanzte             
Sträucher, mind. 60-80 cm Höhe. 
bodenbündiger Wildschutzzaun außen für ca. 5 Jahre, zusätzlich zur dauerhaften 
Einzäunung zulässig

Ansaat gemäß Festsetzung 4.3.2

Pflege Gehölzpflanzungen: Rückschnitte sind so durchzuführen, dass der Sichtschutz 
dauerhaft gewährleistet ist. Bei Veralterung der Hecke dürfen nur nach gemeinsamem 
Ortstermin und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde frühestens nach 15 
Jahren jeweils nur 25 bis 30% der Heckenflächen in einem Jahr abschnittsweise „auf den 
Stock“ gesetzt werden.

Pflege Saum: Saummahd 1 mal im Jahr nach dem 15.09., dabei Belassen von ca. 1/5 tel der 
Flächen ohne Mahd über den Winter, Flächen ohne Mahd jährlich wechselnd; Das Mähgut 
ist abzufahren. 

4.3.3
Ausgleichsflächen A3: Hecke mit vorgelagertem Saum

AUSGLEICHSFLÄCHENNACHWEIS
Ausgleichserfordernis  Basisfläche x Faktor 0,1    Ausgleichsflächenbedarf:

         76.160 m² x 0,1                      7.616 m² 

Nachweis 
Ausgleichsfläche

Eingriffsfläche = Basisfläche: 76.160 m² 100 %
Ausgleichsfläche und     7.632 m² 10,02 %
Anteil an Eingriffsfläche:              (entspricht Faktor 0,1)

Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanz: 

A1:   2.437 m²
A2:   2.630 m²

 A3:   2.565 m²
Summe:    7.632 m²

RECHTSGRUNDLAGEN
1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
    geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
2. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)
3. Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3
    des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)
4. Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S.
    588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663) 
5. Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U),
    zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 2020 (GVBl. S. 34)

FLÄCHENBILANZ
Geltungsbereich: 107.105 m²
Basisfläche (eingezäunte Fläche):   76.160 m²
   - Netto-Aufstellfläche für Module      69.393 m²
   - Umfahrung (ca. 3,5 m)        6.767 m²
sonstige private Grünflächen: 1.864 m²
Erschließungswege Bestand:                 2.705 m²
landwirtschaftliche Grünflächen:          18.743 m²
Ausgleichsflächen:    7.633 m²
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Maßstab 1 : 2.000

HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1.
derzeitige Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und Flurnummern
(nachrichtliche Übernahme aus der DFK)

2.

Bodendenkmalschutz: Evtl. bei Erdarbeiten zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen 
gem. Art. 8 DSchG der Mitteilungspflicht an das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege

7. Nutzbare Fläche innerhalb der Baugrenze für die Aufstellung von Modulen, Wechselrichtern 
und Trafogebäuden (Baugrenze/ Zaun abzüglich 3,50 m breiter Streifen zur Möglichkeit der 
Umfahrung der Modulfläche)

 
LSG Landschaftsschutzgebiet

nachrichtliche Übernahme durch Download der Abgrenzungen (Quelle: LfU Bayern)

Schnittlinie Systemschnitt mit Nummer3.

4.

5.

Altlasten: Im Bereich des Bebauungsplans liegen keine Informationen über Altlasten oder 
Verdachtsflächen vor. Sollten bei Geländearbeiten optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen 
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz). Gleichzeitig sind die 
Arbeiten zu unterbrechen und ggf. bereits angefallener Aushub ist z.B. in dichten 
Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bis der Entsorgungsweg des Materials und 
das weitere Vorgehen geklärt sind. Gegen das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den betroffenen Flächen sind 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

6.

Maßzahlen10

151/12

B8. Kennzeichnung der Teilflächen B, C, D (Fläche A entfällt)

10. 40 m -Linie: Anbauverbotszone der Autobahn (40 m Abstand vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn der Autobahn) 

2

11. Sendemast Vodafone

12. 200 m Abstand entlang der Autobahn (Abstand vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn der Autobahn), vgl. EEG-Novelle 2021

Weitere Hinweise der Autobahndirektion Süd: 
- Das Begleitgrün der Autobahn darf nicht als Ersatz für die nach anderen Gesetzen 
erforderliche Eingrünung der PV-Anlage herangezogen werden.
- Eine Beschattung oder Behinderung der Freiflächenphotovoltaikanlage durch das 
Begleitgrün der Autobahn begründet keinen Anspruch auf Reduzierung oder Beseitigung 
der Straßenbepflanzung bzw. der Bepflanzung auf Straßennebenflächen.
- Eine Längsverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Grundstücks der 
A 9 ist aufgrund bereits bestehender Einrichtungen (autobahneigenes Fernmeldekabel, 
entwässerungstechnische Einrichtungen) sowie aufgrund des vorhandenen Bewuchses 
(Buschwerk, Bäume) nicht erlaubt.
- Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Autobahn sind während der Bauphase 
auszuschließen. Es sind alle zum Schutz des Verkehrs erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen.
- Die Errichtung von Werbeanlagen ist generell verboten. Das gilt ebenso für die 
Aufstellung von Werbung während der Bauphase.
- Eventuelle Beleuchtungsanlagen sind so auszurichten, dass eine Blendung des Verkehrs 
auf der Autobahn ausgeschlossen ist.
- Die Errichtung einer Übergabeschutzstation innerhalb der Bauverbotszone (40m Bereich) 
nach § 9 Abs. 1 FStrG ist nicht zulässig.

Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen kann im Einzelfall 
Beeinträchtigungen der Photovoltaik-Module (z.B. Staubemissionen, Steinschläge) 
verursachen. Diese sind zu dulden und dürfen nicht zu Entschädigungsansprüchen führen. 

C D

9. Bestand bestehende Straße oder befestigter öffentlicher Feldweg (nach Flurstück) 
Lage nach Vermessung

13.

In Vorbereitung zur erneuten Nutzung als landwirtschaftliche Fläche nach Rückbau der 
Module sollte zur Überprüfung der Bodenfruchtbarkeit erstmals nach ca. 10 Jahren eine 
Bodenuntersuchung durchgeführt werden. Bei pH-Werten über 6 wird eine Kalkung 
empfohlen, um langfristig einen pH-Wert unter 6 zu erreichen und die Bodenfruchtbarkeit zu 
gewährleisten.

14.

HINWEISE zum Vorhaben- und Erschließungsplan

Texte zur 
Erschließung

textliche Hinweise zur Erschließung
Flurnummern

Zufahrt dauerhaft

Abstand

Grenze zur 
Aufstellung 
der Module

Zaun
max. 2,50 m

Heckenpflanzung
3-reihig

Umfahrung / 
Pflegeweg

3,5
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.
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00
 m
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d.
50
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m

PV-Module
Höhe 
max. 
3,00 m

Modulneigung 
10-25°

Modulaufstellung in Süd-Ausrichtung 
oder in Ost-West-Ausrichtung möglich

G
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e 
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s 

G
re

ltu
ng

sb
er

ei
ch

s

11,501,504,00

8,00

Saum

5,00

11,501,504,00

8,00 5,00

Nachbargrundstück:
landwirtschaftl. 
Fläche

Systemschnitt 3: angrenzend Ausgleichsfläche (3-reihige Hecke mit Saum) M 1:100

Systemschnitt 1: angrenzend landwirtschaftliche Fläche (ohne Eingrünung) M 1:100

Grenze zur 
Aufstellung 
der Module

G
ru
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st

üc
ks

-
gr

en
ze

Zaun
max. 2,50 m

Nachbargrundstück: 
landwirtschaftliche Fläche

1

Umfahrung / 
Pflegeweg

PV-Module
Höhe 
max. 3,00 m

3,5

ohne Eingrünung

Schnitt 2: mit Eingrünung
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Modulneigung 
10-25°

Modulaufstellung in Süd-Ausrichtung 
oder in Ost-West-Ausrichtung möglich

öffentlicher
Flurweg

Grenze zur 
Aufstellung 
der Module

G
ru

nd
st

üc
ks

-
gr

en
ze

Zaun
max. 2,50 m

Heckenpflanzung
1-reihig

2

3

1

Umfahrung / 
Pflegeweg

3,5

Schnitt 4: mit Eingrünung

Nachbargrundstück: 
Autobahnböschung
bzw. landwirtschaftl. 
Fläche

PV-Module
Höhe 
max. 
3,00 m 2,

9
m

ax
.

3,
00

 m

0,
7

m
in

d.
50
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m Modulneigung 

10-25°

Modulaufstellung in Süd-Ausrichtung 
oder in Ost-West-Ausrichtung möglich

Systemschnitt 2: angrenzend öffentlicher Flurweg (mit Eingrünung) M 1:100
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